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betreffend ein „Kinderschutzgesetz für Österreich“ 
 

Täglich erschüttern neue Meldungen über Gewalt gegen Kinder und sexuellen Miss-

brauch von Kindern und Jugendlichen. Spitzenreiter bei diesem Negativrekord sind 

derzeit Meldungen über Missbrauchsfälle in öffentlichen Kinderheimen. Trotz der 

großen Zahl an öffentlich bekannten und gerichtlich verfolgten Fällen liegt jedoch die 

tragische Dunkelziffer weit höher. Viele Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen 

sind allein gelassen und die Täter bleiben unangetastet. 

Der Beschluss der Strafgesetznovelle 2011, welcher am 6. Dezember 2011 im Nati-

onalrat erfolgt ist, kann nur als ein erster zaghafter Schritt in die richtige Richtung 

gesehen werden. 

Im Hinblick auf die offenkundig latente Gefahr für Kinder und Jugendliche, Opfer von 

Gewalt und/oder sexuellem Missbrauch zu werden, ist es notwendig als Präventiv-

maßnahme, aber auch zur Durchführung einer konsequenten Bestrafung der Täter 

eine entsprechende Anhebung der Strafunter- und Strafobergrenzen für strafbare 

Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung vorzunehmen.  

Beispielsweise ist die Strafuntergrenze des Vergewaltigungsdeliktes (§ 201 Abs.1 

StGB) von 6 Monaten wie auch dieselbe Strafuntergrenze bei sexuellem Missbrauch 

einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person (§ 205 Abs. 1 StGB) als 

„Skandal“ anzusehen und als Armutszeugnis für das österreichische Rechtssystem 

zu deuten. Beim Delikt des schweren sexuellen Missbrauches von Unmündigen, 

kann der „Kinderschänder“ beim „für den Täter günstigsten“ Strafurteil mit einer Frei-

heitsstrafe von nur 1 Jahr rechnen, bei sexuellem Missbrauch von Unmündigen setzt 

diese Untergrenze erneut bei 6 Monaten an. Ein Änderungsbedarf ist offenkundig. 

Bei strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung be-

ginnen die Verjährungsfristen nach geltendem Recht gemäß § 58 Abs. 3 StGB ab 

dem vollendeten 28. Lebensjahr zu laufen, wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Tat-

begehung minderjährig war - eine nicht restlos befriedigende Regelung, wenn man 

die öffentlich diskutierte Problematik von zumeist verjährten Straftaten gegen ehe-



mals Minderjährige vor Augen hat. Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integri-

tät und Selbstbestimmung sollten daher in jenen Fällen, in denen das Opfer minder-

jährig ist, nicht verjähren. 

Die Einführung einer Anzeigepflicht bei begründetem Verdacht von sexuellem Miss-

brauch ist nicht nur im Sinne des möglichen Opfers, sondern auch zur Verhinderung 

weiterer möglicher Übergriffe auf andere Kinder und Jugendliche im Umfeld der be-

gründet verdächtigen Person geboten. 

Viele Fälle von Kindesmisshandlungen finden traurigerweise in der Familie statt. Da-

durch haben die Eltern bzw. der oder die Täter die Möglichkeit, Anzeichen solcher 

Misshandlungen nicht nach außen in Erscheinung treten zu lassen. Dies wird auch 

dadurch begünstigt, dass die Kinder über einen längeren Zeitraum nicht von einem 

Arzt untersucht werden können. Daher sollen die Mutter-Kind-Pass Untersuchungen 

ausgeweitet werden. Es müssen auch wirksame Maßnahmen gegen einen Spitals-

tourismus in Zusammenhang mit verletzten Kindern geschaffen werden.  

Des Weiteren ist durch die Verschärfung des geltenden Tätigkeitsverbotes in ein ab-

solutes Berufsverbot im Bereich der Erziehung, Ausbildung und Beaufsichtigung Min-

derjähriger für Personen, welche aufgrund einer strafbaren Handlung gegen die se-

xuelle Integrität und Selbstbestimmung einer minderjährigen Person verurteilt wur-

den, die Sicherheit vor weiteren Übergriffen und Misshandlungen im Sinne der Kinder 

und Jugendlichen zu gewährleisten.  

Der geltende § 220b StGB führt derzeit zu Tätigkeitsverboten von einem bis fünf Jah-

ren, nur ausnahmsweise auch zu Verboten auf unbestimmte Zeit. Personen, welche 

aufgrund der gegenständlichen strafbaren Handlungen verurteilt wurden, muss aber 

generell der weitere berufliche Umgang mit Minderjährigen untersagt werden, um 

jedwedes Risiko für Kinder und Jugendliche auszuschließen. 

Als weiterer, einschneidender und notwendiger Schritt im Sinne des Schutzes der 

Gesellschaft vor triebgesteuerten Sexualstraftätern ist die Einführung der rechtlichen 

Voraussetzungen zur Durchführung chemischer Kastrationen durch Arzneistoffe in 

Österreich zu schaffen. Hierdurch soll der Gerichtsbarkeit ein weiteres effektives 

Straf- und Präventivinstrument in der Verurteilung von Straftätern aufgrund schweren 

sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie von Wiederholungstätern in die Hand 

gegeben werden. Beispielsweise findet sich eine ähnliche Bestimmung im deutschen 

Rechtssystem, welche es ermöglicht, dass auf Antrag und nach Prüfung durch eine 

Gutachterstelle ein Mann straffrei chemisch kastriert werden kann, wenn er unter ei-



nem abnormen Geschlechtstrieb leidet und entweder straffällig war oder dies zu wer-

den droht. In Tschechien werden bereits seit über einem Jahrzehnt Sexualstraftäter 

dieser Behandlung unterzogen. Außerdem wurde in Polen die chemische Behand-

lung von Sexualstraftätern vor kurzem eingeführt. Auch in Italien wird bereits über 

schärfere Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt diskutiert. So forderte Minister Rober-

to Calderoli die chemische Kastration für Sexualtäter anlässlich einer Vergewaltigung 

eines 15-jährigen Mädchens in Rom. Ebenso wurde das Strafrecht auch in Frank-

reich für Wiederholungstäter verschärft. Dort müssen haftentlassene Sexualstraftäter, 

wenn sie sich einer medikamentösen Behandlung zur Triebunterdrückung verweh-

ren, sofort wieder hinter Gitter.  

Nach § 152 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes ist derzeit selbst bei Delikten gegen die 

sexuelle Integrität und Selbstbestimmung eine vorzeitige Entlassung aus der Straf-

haft möglich. Vor jeder Entscheidung über die bedingte Entlassung eines wegen ei-

ner strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung Verur-

teilten ist eine Äußerung der Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und 

Sexualstraftäter einzuholen. Das Gericht hat dem Bundesminister für Inneres zur 

Vorbeugung und Verhinderung von mit Strafe bedrohten Handlungen gegen die se-

xuelle Integrität und Selbstbestimmung mittels Analyse eine Ausfertigung oder Ab-

lichtung dieser Äußerung zu übersenden. Auf Grundlage dieser Äußerung ist vom 

Gericht eine Entscheidung über das vorzeitige Freilassen des Sexualstraftäters zu 

fällen. Das Restrisiko eines Rückfalles wird dadurch der Allgemeinheit aufgebürdet. 

Ein untragbarer Zustand. 

Wie leider die bisherigen Anwendungen des elektronisch überwachten Hausarrests 

gezeigt haben, kommen auch Personen, welche nach einer strafbaren Handlung ge-

gen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung von Minderjährigen verurteilt wur-

den, in den Genuss, einen Teil der Strafe mit der Fußfessel zu verbringen. Dies ist 

entschieden abzulehnen. Vielmehr sollten solche Personen nach Verbüßen der Haft-

strafe lebenslang unter Führungsaufsicht gestellt werden. 

Die unmittelbaren Auswirkungen von sexuellem Missbrauch auf Kinder differieren. 

Als Umstände, welche die Folgen eines Missbrauches erschweren können, gelten 

der Missbrauch durch nahe Bezugspersonen oder die Dauer des Missbrauches als 

auch mangelnde Unterstützung im familiären Umfeld des Kindes nach einem Miss-

brauch. Opfer von sexuellem Missbrauch benötigen oft psychotherapeutische Hilfe 

oder eine Form psychologisch-psychotherapeutischer Beratung, einerseits zur Be-



wältigung der verletzenden Erfahrung und des gegenwärtigen Lebens, andererseits 

um wieder für künftige Beziehungen offen und fähig zu werden. Mit Hilfe eines neu 

zu schaffenden Opferfonds für Opfer von sexuellen Straftaten soll deren medizini-

sche und psychologische Betreuung und Behandlung finanziell unterstützt werden. 

 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher folgenden  

 

Antrag 
 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„Die Landesregierung wird beauftragt, im Sinne der Antragsbegründung, an die Bun-

desregierung heranzutreten, damit diese dem Nationalrat ein Vorlage betreffend ei-

nes „Österreichischen Kinderschutzgesetzes“ zuleitet, welche 

• die Anhebung der Strafrahmen für Delikte nach dem Zehnten Abschnitt des 

Strafgesetzbuches - Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und 

Selbstbestimmung und der § 92 und § 104a des Strafgesetzbuches, 

• die Abschaffung von Verjährungsfristen bei Delikten wider Minderjährige nach 

dem Zehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches - Strafbare Handlungen gegen 

die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, 

• eine unbedingte Anzeigepflicht für alle Personen, die beruflich mit Minderjähri-

gen zu tun haben, wenn ein begründeter Verdacht des physischen, sexuellen 

oder psychischen Missbrauchs besteht, 

• wirksame Maßnahmen zur Unterbindung des Spitalstourismus im Zusammen-

hang mit verletzten Kindern, 

• eine Ausweitung von verpflichtenden Mutter-Kind-Pass Untersuchungen bis 

zum 10. Lebensjahr, 

• die Einführung der Möglichkeit einer chemischen Kastration von Triebtätern, 

insbesondere im Falle minderjähriger Opfer, 

• die Einführung eines absoluten Berufsverbotes für Personen, welche nach ei-

ner strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 

von Minderjährigen verurteilt wurden, im Hinblick auf eine Erwerbstätigkeit, ei-

ne sonstige Tätigkeit in einem Verein oder in einer anderen Einrichtung, wel-

che die Erziehung, Ausbildung oder Beaufsichtigung Minderjähriger umfasst, 



• den ausnahmslosen Entfall der Möglichkeit von Hafterleichterungen zu Guns-

ten von Personen, welche nach dem Zehnten Abschnitt des Strafgesetzbu-

ches - Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestim-

mung- rechtskräftigt verurteilt wurden, 

• den ausnahmslosen Entfall der Möglichkeit vorzeitiger Entlassungen und be-

dingter Strafen zu Gunsten von Personen die wegen einer Straftat nach dem 

Zehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches - Strafbare Handlungen gegen die 

sexuelle Integrität und Selbstbestimmung – verurteilt wurden, 

• den ausnahmslosen Entfall der Möglichkeit des Strafvollzuges durch den 

elektronisch überwachten Hausarrest zu Gunsten von Personen die wegen ei-

ner Straftat nach dem Zehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches - Strafbare 

Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung – verurteilt 

wurden, 

• eine lebenslange Führungsaufsicht nach der Haftentlassung bei Personen, 

welche nach einer strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und 

Selbstbestimmung von Unmündigen verurteilt wurden und 

• die Schaffung eines speziellen Opferfonds für Opfer von sexuellen Straftaten, 

der auch zur Finanzierung der medizinischen und psychologischen Betreuung 

und Behandlung der Opfer dienen soll, 

beinhaltet.“ 

 

 

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Rechts- und Verfassungsaus-

schuss so rechtzeitig zuzuweisen, dass eine Behandlung am 16. Februar 2012 mög-

lich ist. 


